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1. Einleitung 

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) unterstützt als staatliche Leistung seit 1971 Ju-
gendliche und junge Erwachsene während ihrer Ausbildung an Schulen und Hochschulen ihren 
Lebensunterhalt zu finanzieren. Seit vielen Jahrzehnten ist das BAföG für Studierende1 so ausge-
staltet, dass die personenbezogene Fördersumme2 je zur Hälfte als staatlicher Zuschuss und als 
zinsloses staatliches Darlehen gezahlt wird. Die Höhe des jeweiligen individuellen BAföG-An-
spruches hängt dabei von der Ausbildung, den persönlichen Lebensumständen und der finanzi-
ellen Situation der Antragstellenden3 und in der Regel dem Einkommen der Eltern ab. Die Darle-
henshälfte muss fünf Jahre nach Ablauf der Förderungshöchstdauer – regelmäßig mit Tilgungsra-
ten von normalerweise 105 Euro monatlich - zurückgezahlt werden, maximal jedoch insgesamt 
bis zu einem Betrag von 10.000 Euro. Mit dem 25. BAföG-Änderungsgesetz hat der Bund zum 
Jahr 2015 die volle Finanzierung der Geldleistungen nach dem BAföG übernommen.4

Persönliche Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausbildungsförderung für Studierende sind  
1. die deutsche Staatsangehörigkeit oder bei Migranten/Migrantinnen und Geflüchteten ein in § 8 
BAföG aufgeführter Aufenthaltstitel, 2. die allgemeine Eignung5 für die gewählte Ausbildung6

und 3. das Nichtüberschreiten der Altersgrenze7. 

1 Das Schüler-BAföG wird im Gegensatz dazu als Vollzuschuss gewährt.  

2 Seit dem 1.8.2016 beträgt der monatliche, individuell zu ermittelnde Höchstsatz für Studierende 735 Euro. 

3 Geförderte können pro Monat maximal 450 Euro ohne Anrechnung auf ihre Förderung hinzuverdienen; ein Ver-
mögen bis 7500 Euro wird nicht auf das BAföG angerechnet. 

4 Vgl. BMBF (2018). Das BAföG. Kompaktinformationen zur Ausbildungsförderung. Kurz notiert. Stand Februar 
2017 (unveränderter Nachdruck Februar 2018): https://www.bmbf.de/pub/Das_BAfoeG.pdf

5 Nach § 9 und § 48 BAföG sind dazu Leistungen erforderlich, die erwarten lassen, dass das angestrebte Ausbil-
dungsziel auch tatsächlich erreicht wird. Dies wird in der Regel angenommen, solange die Auszubildenden die 
Ausbildungsstätte besuchen. Auszubildende an Höheren Fachschulen, Akademien oder Hochschulen müssen 
zudem zu Beginn des fünften Fachsemesters (oder ggf. nach der Studienordnung früher) entsprechende Leis-
tungsnachweise (z.B. bestandene Zwischenprüfung) vorlegen. 

6 S. zu den förderungsfähigen Ausbildungen Abschnitt 1 BAföG: https://www.xn--bafg-7qa.de/de/bundesausbil-
dungs--foerderungsgesetz---bafoeg-204.php

7 Nach § 10 BAföG können Auszubildende grundsätzlich nur gefördert werden, wenn sie die Ausbildung, für die 
sie Förderung beantragen, vor Vollendung des 30. Lebensjahres - bzw. bei Masterstudiengängen vor Vollendung 
des 35. Lebensjahres - beginnen. In Ausnahmefällen kann Ausbildungsförderung auch bei Überschreiten der 
jeweiligen Altersgrenze geleistet werden, s. dazu: BMBF (o.J.). Altersgrenze: https://www.xn--bafg-7qa.de/de/al-
tersgrenze-385.php
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Ausbildungsförderung für Studierende kann dem Grunde nach dabei für die Erlangung des ersten 
berufsqualifizierenden Abschlusses8 – längstens für den Rahmen der Regelstudienzeit – gewährt 
werden.  

Das BAföG wird nur auf Antrag gewährt. Dafür müssen Unterlagen und Nachweise zu Einnah-
men, Vermögen und Bescheinigungen der Hochschule (zum Nachweis der Immatrikulation)  
beim zuständigen Amt für Ausbildungsförderung eingereicht werden.  

2. Anspruch auf BAföG nach § 8 Staatsangehörigkeit 

Eine Förderberechtigung nach dem BAföG wird für Ausländerinnen und Ausländer vom Grund-
satz her in § 8 BAföG daran geknüpft,  dass die zu Fördernden „eine Bleibeperspektive in 
Deutschland haben und bereits gesellschaftlich integriert sind“9. Dabei ist es für EU-Bürger einfa-
cher - trotz ausländischer Staatsangehörigkeit - gefördert zu werden als für andere Ausländerin-
nen und Ausländer. Für Staatsangehörige anderer Länder bedingt der Besitz einer Aufenthaltser-
laubnis keine automatische Förderberechtigung; z.T. ist eine BAföG-Förderberechtigung auch an 
einen vorangehenden Mindestaufenthalt gebunden. Im Detail sind die Regelungen10 vielschichtig 
und werden nachfolgend11 aufgeführt. 

2.1. Förderung für Unionsbürger sowie Bürger gleichgestellter Staaten 

Unionsbürger sowie Bürger gleichgestellter Staaten (Schweiz; Vertragsstaaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums: Liechtenstein, Island und Norwegen) können bei folgenden Voraussetzungen 
nach dem BAföG gefördert werden (vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 2-5 BAföG): 

• bei Besitz einer Daueraufenthaltsbescheinigung nach § 5 Abs. 5 FreizügG/EU, 

• bei Besitz einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis-EG nach § 7a AufenthG/EWG (alt) o-
der einer Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 FreizügG/EU (alt) mit dem nachträglich angefüg-
ten Zusatz „i. V. m. § 4a FreizügG/EU“, 

8 S. zu den Details aber auch „§ 7 Erstausbildung, weitere Ausbildungen“, BMBF: https://www.xn--bafg-
7qa.de/de/zu-7-erstausbildung-weitere-ausbildung-313.php und zu den Möglichkeiten der Verlängerung „BA-
föG für weitere (förderungsfähige) Ausbildung“, StudisOnline: https://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/wei-
tere_ausbildung.php

Gerade für geflüchtete Menschen, die hier beispielsweise an ihr Studium anknüpfen wollen, stellen sich dabei 
wohl häufig Fragen der Anerkennung von vorangehenden Studienleistungen oder ggf. notwendigen Fachrich-
tungswechseln, die Auswirkungen auf einen Förderanspruch oder eine kürzere Förderdauer haben können. 

9 BMBF (o.J.). Wer hat Anspruch auf BAföG-Leistungen: https://www.xn--bafg-7qa.de/de/wer-hat-anspruch-auf-
leistungen--370.php

10 Die Vergabe des Bildungskredits der KfW an Deutsche und andere Staatsangehörige folgt dabei den gleichen 
Grundsätzen wie beim BAföG nach § 8 Staatsangehörigkeit.  

11 In den nachfolgenden beiden Kapiteln wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche 
Form verwendet, die weibliche Form ist aber sachlich immer einbezogen.  
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• bei unionsrechtlicher Freizügigkeitsberechtigung auf der Grundlage von § 2 Abs. 2 des 
FreizügigG/EU als Arbeitnehmer oder Selbstständiger, 

• als begleitender/nachziehender Ehegatte/eingetragener Lebenspartner oder als Kind eines 
Unionsbürgers, der nach § 2 Abs. 2 des FreizügigG/EU als Arbeitnehmer oder Selbststän-
diger freizügigkeitsberechtigt ist (Ableitung der gemeinschaftlichen Freizügigkeitsberech-
tigung unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 und 4 des Freizügigkeitsgesetzes/EU; 
Geltung auch für über 21-Jährige Kinder, sofern bis zu ihrem 21. Geburtstag ein abgeleite-
tes Freizügigkeitsrecht bestand), 

• bei einem Beschäftigungsverhältnis in Deutschland vor dem Beginn der Ausbildung und 
einer Tätigkeit, deren Gegenstand mit dem der Ausbildung in inhaltlichem Zusammen-
hang steht. 

2.2. Weitere Förderungsmöglichkeiten für Nicht-Unionsbürger 

Staatsangehörige anderer Länder mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht können unter folgenden Vo-
raussetzungen nach dem BAföG gefördert werden (vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6, 7 BAföG): 

• als begleitender/zuziehender Ehepartner/Lebenspartner oder als Kind eines Unionsbür-
gers, der nach § 2 Abs. 2 des FreizügigG/EU als Arbeitnehmer oder Selbstständiger freizü-
gigkeitsberechtigt ist (Ableitung des Aufenthaltsrecht vom Ehe-/Lebenspartner; Geltung 
auch für über 21-Jährige Kinder, sofern bis zu ihrem 21. Geburtstag ein abgeleitetes Frei-
zügigkeitsrecht bestand), 

• bei Besitz einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 
nach dem AufenthaltsG, 

• bei Anerkenntnis als Flüchtling außerhalb des Bundesgebietes, wenn der gewöhnliche 
Aufenthalt im Inland ist und nicht nur eine vorübergehende Berechtigung zum Aufenthalt 
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland besteht,  

• als heimatloser Ausländer im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstellung heimatloser 
Ausländer im Bundesgebiete in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
243-1 veröffentlichte Fassung (BGBL I S. 1950). 

Staatsangehörige anderer Länder mit Aufenthaltserlaubnis, die ihren ständigen Wohnsitz im In-
land haben, können (auf Grund ihres Aufenthaltstitels, wenn dieser einer Aufenthaltserlaubnis 
mit Bleibeperspektive entspricht) unter nachfolgenden Voraussetzungen gefördert werden (vgl. § 
8 Abs. 2 Nr. 1 BAföG):  

• bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politi-
schen Gründen (§§ 22, 23 Abs. 1, 2 oder 4 AufenthaltsG), 

• bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis aufgrund eines Härtefalls nach § 23a AufenthaltsG, 
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• bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis als unanfechtbar anerkannter Asylbewerber12, aner-
kannter Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder bei Gewähr subsidiären 
Schutzes im Sinne des § 4 Abs. 1 des AsylG (§ 25 Abs. 1 oder Abs. 2 AufenthaltsG), 

• bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis als „gut integrierten Jugendlichen und Heranwach-
senden“ oder „bei nachhaltiger Integration“ (§§ 25a, 25b AufenthaltsG), 

• bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis als Ehepartner eines Deutschen oder bei Besitz des  
Sorgerechts für ein minderjähriges lediges Kind mit deutscher Staatsangehörigkeit, das in 
Deutschland lebt (§ 28 AufenthaltsG „Familiennachzug zu Deutschen“), 

• bei Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 37 AufenthaltsG (vorheriger vieljähriger Auf-
enthalt in Deutschland als Minderjähriger), 

• bei Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38 Abs. 1 Nr. 2 AufenthaltsG (ehemaliger 
Deutscher), 

• bei Anwendung der Altfallregelung des § 104a AufenthaltsG als geduldeter Ausländer,  

• bei Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 30 oder den §§ 32, 33 bzw. 34 AufenthaltsG 
als Ehegatte oder Kind eines Ausländers mit Niederlassungserlaubnis. 

In nachfolgenden Fällen muss für eine Förderberechtigung nach dem BAföG zudem zusätzlich 
ein mindestens 15-monatiger (bis Ende 2015 waren es 4 Jahre13) ununterbrochener rechtmäßiger, 
gestatteter oder geduldeter Aufenthalt in Deutschland bestehen (vgl. § 8 BAföG Abs. 2 Nr. 2): 

• bei Vorliegen einer Aufenthaltserlaubnis, weil ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 2, 
3, 5 oder Abs. 7 AufenthaltsG vorliegt (§ 25 Abs. 3 AufenthaltsG), weil das Verlassen des 
Bundesgebietes auf Grund der besonderen Umstände des Einzelfalles eine außergewöhnli-
che Härte darstellen würde (§ 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthaltsG), weil die Ausreise aus tat-
sächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist (§ 25 Abs. 5 AufenthaltsG), 

• bei Zuerkenntnis eines eigenständigen Aufenthaltsrechts nach einer Scheidung (§ 31 Auf-
enthaltsG), 

• bei Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 30 oder den §§ 32, 33 bzw. 34 des Aufent-
haltsG als Ehegatte oder Kind eines Ausländers mit Aufenthaltserlaubnis. 

12 Asylbewerber, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, können noch kein BAföG erhalten, da keine 
ausreichende Bleibeperspektive besteht. Vgl. BMBF (2018). BAföG für Migranten und Geflüchtete: 
https://www.xn--bafg-7qa.de/591.php. Ein Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz besteht in 
der Regel. 

13 Vgl. BMBF (2015). Schnellere BAföG-Unterstützung für Flüchtlinge. Bundeskabinett zieht geplante Verbesse-
rungen für Flüchtlinge vor. Wanka: "Integration funktioniert am besten durch Bildung". Pressemitteilung vom 
12.08.2015: https://www.bmbf.de/de/schnellere-bafoeg-unterstuetzung-fuer-fluechtlinge-954.html
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Geduldete Ausländer (nach § 60a AufenthG) mit ständigem Wohnsitz im Inland können eben-
falls nach einem mindestens 15-monatigen14 ununterbrochenen rechtmäßigen, gestatteten oder 
geduldeten Aufenthalt in Deutschland eine Förderung nach dem BAföG erhalten (vgl. § 8 Abs. 2a 
BAföG).  

Von den vorangehend beschriebenen Voraussetzungen unabhängig besteht die Möglichkeit einer 
Förderung nach dem BAföG für ausländische Studierende bei folgenden Voraussetzungen (vgl. 
§ 8 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BAföG):  

• bei insgesamt mindestens fünfjährigem Aufenthalt vor Beginn des förderungsfähigen Teils 
des Ausbildungsabschnitts und rechtmäßiger Erwerbstätigkeit, 

• als Kind eines Elternteils, das sich vor Beginn des förderungsfähigen Teils des Ausbil-
dungsabschnitts während der letzten sechs Jahre insgesamt drei Jahre in Deutschland auf-
gehalten hat und rechtmäßig erwerbstätig gewesen ist oder aus einem von ihm nicht zu 
vertretenden Grund (z.B. wegen Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit) kürzer, mindestens 
aber sechs Monate im Inland rechtmäßig erwerbstätig gewesen ist.15

Die BAföG-Förderung erfolgt auch für Staatsangehörige anderer Länder zur Hälfte als nicht zu-
rückzuzahlender Zuschuss und zur anderen Hälfte als zinsloses Darlehen des deutschen Staates. 
„Geflüchtete müssen ihr Darlehen auch dann zurückzahlen, wenn sie später in ihr Heimatland 
zurückkehren sollten.“ Bei geringem Verdienst kann – für alle BAföG-Bezieher – die Tilgung auf 
maximal 30 Jahren verlängert werden.16

3. Zugang zur Hochschule 

Um an einer deutschen Hochschule mit einer Bewerbung für einen Studienplatz angenommen zu 
werden, benötigen alle Bewerber und Bewerberinnen eine Hochschulzugangsberechtigung (HZB) 
sowie ausreichende Sprachkenntnisse (entsprechend dem Niveau C1 nach dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen) für den gewünschten Studiengang. 

Viele Schulabschlüsse ausländischer Studienbewerber aus Nicht-EU-Ländern, die im Heimatland 
zum Studium berechtigen, werden in Deutschland nicht als Hochschulreife/Hochschulzugangs-

14 Auch hier galt bis Ende 2015 eine Frist von mindestens vier Jahren. 

15 Vgl. zu allen vorangehenden Ausführungen des Kapitels: BMBF (o.J.). § 8 Staatsangehörigkeit BAföG: 
https://www.xn--bafg-7qa.de/de/-8-staatsangehoerigkeit-224.php; BMBF (o.J.). Allgemeine Verwaltungsvor-
schriften zum BAföG (BAföG VwV)), zu § 8 Staatsangehörigkeit BAföG: https://www.xn--bafg-7qa.de/de/zu-8-
staatsangehoerigkeit-322.php ; BMBF (o.J.). Ist die Förderung von der Staatsangehörigkeit abhängig?: 
https://www.bafög.de/de/ist-die-foerderung-von-der-staatsangehoerigkeit-abhaengig--175.php; StudisOnline  
(2018). BAföG für Ausländerinnen und Ausländer: https://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/bafoeg-fuer-auslaende-
rinnen.php

16 (Vgl.) BMBF (2018). BAföG für Migranten und Geflüchtete: https://www.xn--bafg-7qa.de/591.php



Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 8 - 3000 – 047/18 

Seite 9

berechtigung anerkannt. Die Bundesländer bieten unterschiedliche Tests zur Prüfung der Stu-
dierfähigkeit der Bewerber an, die Hochschulen entscheiden in hochschulindividuellen Zulas-
sungsverfahren17 über die Zugangsberechtigung.  

Die an die Hochschulen angegliederten Studienkollegs oder ähnliche Einrichtungen18 bieten aus-
ländischen Studienbewerbern vor Studienbeginn eine fachliche Vorbereitung und die Vermitt-
lung vertiefender Sprachkenntnisse mit einer sich anschließenden (Feststellungs-)Prüfung, die 
bei Bestehen einen (fachgebundenen) Hochschulzugang ermöglicht.  

Da Studienkollegs Einrichtungen der Hochschulen und Bundesländer sind, kann während des 
einjährigen Besuchs eines Studienkollegs eine Förderung nach dem BAföG für Schüler erfolgen19. 
Das Bewerbungsverfahren für den Besuch eines Studienkollegs ist je nach Bundesland unter-
schiedlich. Teilweise erfolgt die Anmeldung an den Hochschulen (in der Regel beim jeweiligen 
Akademischen Auslandsamt) oder direkt bei den Studienkollegs, teilweise ist eine Bewerbung 
bei der Kultusbehörde erforderlich.    

An den Studienkollegs wird jedoch kein Deutschunterricht für Anfänger angeboten, die Teilneh-
mer müssen bereits über gute Deutschkenntnisse (Niveau B1+ bis B2 nach dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen) verfügen.20

Um Perspektiven zu schaffen, dass denjenigen geflüchteten Menschen mit einer Bleibeperspek-
tive in Deutschland, die über ausreichende Qualifikation zum Studieren verfügen, auch trotz 
noch nicht ausreichender Sprachkenntnisse der Zugang zu einem Studium ermöglicht wird, hat 
die Bundesregierung Ende 2015 ein „Zweites Maßnahmenpaket für Flüchtlinge: Zugang zum Stu-
dium“ auf den Weg gebracht, das der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) umsetzt. 
Beginnend mit 27 Millionen Euro in 2016 unterstützt das BMBF die Hochschulen in den nachfol-
genden Jahren mit insgesamt 100 Millionen Euro. Neben zusätzlichen jährlich 2.400 Plätzen an 
Studienkollegs finanziert der Bund damit die Kosten für die Kurse zur Einstufung der sprachli-
chen Kompetenz von Flüchtlingen (Feststellung des Leistungsstandes mittels des Sprachtests 
OnDaF) und Tests zur Ermittlung der Studierfähigkeit von geflüchteten Studieninteressierten. 

17 Einige Hochschulen erkennen den TestAS mit einer bestimmten Punktzahl als Voraussetzung für die Zulassung 
an. 

18 S. z.B. die Sonderlehrgänge in Nordrhein-Westphalen zum Erwerb der Allgemeinen oder der Fachhochschul-
reife: https://www.mkw.nrw/studium/informieren/informationen-fuer-fluechtlinge-die-in-nrw-studieren-
moechten/ansprechpartnerinnen-und-ansprechpartner-fuer-fluechtlinge-an-den-hochschulen/

19 Beim Besuch anderer sprachlicher Vorbereitungskurse der Hochschulen besteht in der Regel kein Anspruch auf 
Schüler-BAföG. Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat diesen Umstand problematisiert und 
daher eine leistungsrechtliche Absicherung von Flüchtlingen bei ihrer Teilnahme an studienvorbereitenden 
Deutschkursen gefordert. Vgl. FAZ vom 2.3.2016. Kaum Förderung für studierwillige Flüchtlinge: 
http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/campus/kein-bafoeg-fuer-sprachkurse-kaum-foerderung-fuer-studier-
willige-fluechtlinge-14097910.html

20 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2016). Aktueller Begriff „Zugang zur Hochschule 
für ausländische Studierende und Flüchtlinge“: https://www.bundes-
tag.de/blob/403672/8632885fa46fbe752f9621cba126a7ee/zugang-zur-hochschule-data.pdf
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Laut BMBF nahmen im ersten Jahr der Förderung mehr als 6.800 geflüchtete Studieninteressierte 
an den rund 700 sprachlichen und fachlichen Vorbereitungskursen teil, die über das Programm 
„Integra“ gefördert wurden. 2017 sei diese Zahl bereits auf 10.000 Teilnehmer angestiegen. Meh-
rere tausend der Geflüchtete hätten mittlerweile „den Sprung in ein reguläres Bachelor- oder 
Masterstudium geschafft“21. Deshalb werde das BMBF die Förderung für geflüchtete Studierende 
fortführen. 

Da für Zugewanderte der Zugang zum Studium mit vielen Fragen verbunden ist, bieten zudem 
viele Hochschulen22 und Studierendeninitiativen wie z.B. die „Refugee Law Clinics“ und über 
das Programm „Welcome“ Unterstützung an.23 Auch der „Garantiefonds Hochschule“ der Otto 
Benecke Stiftung e.V24 bietet in ganz Deutschland 21 Beratungsstellen. Zusätzlich fördert der Ga-
rantiefonds Hochschule bei jungen Zugewanderten z.B. Gebühren für das Beglaubigen von Doku-
menten, einen Zuschuss für Lernmittel oder ausgewählte Deutschkurse, die Studierwillige auch 
für die TestDaF-Prüfung vorbereiten. Außerdem werden direkt Kurse mit den Prüfungen „Test-
DaF", „Telc-C1“ oder „DSH“ angeboten, mit denen man bei Bewerbungen an Hochschulen und 
Universitäten die für das Studium notwendigen Deutschkenntnisse nachweisen kann. 

4. BAföG-Geförderte nach Herkunftsland: absolute Zahlen und Finanzvolumen 

Das Statistische Bundesamt führt in der Publikation „Ausbildungsförderung nach dem Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz“ tabellarisch die BAföG-Leistungen im Jahr 2016 nach Geförderten 
und ihrem „Herkunftsland/der Staatsangehörigkeit“ auf. Der Status der ausländischen Studieren-
den wird bei dieser Erhebung nicht erfasst. Eine weitere Unterteilung - wie in der Tabelle angege-
ben - ist laut Statistischem Bundesamt nicht möglich. 

Laut der Tabelle wurden demnach 2016 gut 540.000 Studierende mit „Deutscher Staatsangehö-
rigkeit/Deutschland als Herkunftsland“ über das BAföG mit einer Gesamtsumme von 1,94 Milli-
arden Euro (bei Gesamtausgaben von knapp 2,1 Milliarden Euro) gefördert. Ca. 8.800 Studierende 
aus anderen EU-Staaten erhielten Leistungen nach dem BAföG, gut 22.000 aus dem übrigen Eu-
ropa, knapp 1.600 aus Afrika, 7.200 aus Asien (darunter knapp 600 aus Afghanistan, gut 500 aus 
dem Irak, gut 700 aus dem Iran, knapp 1.700 aus Syrien und gut 1.400 aus Vietnam), knapp 50 
aus Ozeanien/Australien, knapp 700 aus Amerika. 

21 BMBF (2018). Hochschulprogramme für Flüchtlinge werden verlängert. Pressemitteilung vom 14.3.2018: 
https://www.bmbf.de/de/hochschulprogramme-fuer-fluechtlinge-werden-verlaengert-5816.html

22 Häufig mit eigenen Ansprechpartnern und speziellen Beratungszentren an den Universitäten wie z.B. io@uni-
bielefeld.de; s.preuschoff@verw.uni-koeln.de

23 Vgl. Deutscher Akademischer Austauschdienst; BMBF (o.J.). Studieren in Deutschland. Informationen für 
Flüchtlinge. Baustein 3: https://www.study-in.de/fluechtlinge/studieren/finanzierung-und-finanzielle-unterstu-
etzung_53738.php

24 Vgl. Otto Benecke Stiftung e.V.: https://www.obs-ev.de/akademische-zuwanderer/ Das Programm der Stiftung 
richtet sich an junge neu zugewanderte Migrantinnen und Migranten, die in Deutschland die Hochschulreife 
erwerben wollen, sich auf ein Hochschulstudium vorbereiten und eine akademische Laufbahn anstreben und 
die als Flüchtlinge, jüdische Immigranten oder Spätaussiedler bzw. deren Angehörige in Deutschland leben. 
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25

25 Zugesandt von DeStatis per E-Mail als farblich markierte Exel-Datei. Zit. nach Statistisches Bundesamt (2017). 
Bildung und Kultur. Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. Fachserie 11 Reihe 
7, Stand 30.10.2017 – 2016: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKul-
tur/Ausbildungsfoerderung/Bundesausbildungsfoerderung2110700167004.pdf;jsessio-
nid=39F9F99ED17E7B19C692F7960CB88D84.InternetLive1?__blob=publicationFile
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5. Angaben aus der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks zu Studierenden mit 
Migrationshintergrund26

Nach Angaben der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks hat ein Fünftel der rund 
2,8 Millionen im Sommersemester 2016 immatrikulierten Studierenden einen Migrationshinter-
grund27 (20%). Von den Studierenden mit Migrationshintergrund haben 69% die deutsche, 19% 
eine ausländische und 12% die deutsche und eine andere Staatsangehörigkeit. 71% der Studie-
renden mit Migrationshintergrund sind in Deutschland und 29% in einem anderen Staat gebo-
ren. 

(32) 

26 Zu dem Kapitel 3.4 Migrationshintergrund stellt die 21. Sozialerhebung fest: „Die interkulturelle Öffnung deut-
scher Hochschulen zusammen mit der Bildungsbeteiligung von Studierenden mit Migrationshintergrund sowie 
die durch den Migrationshintergrund bedingten sozialen und wirtschaftlichen Unterschiede im Studium sind 
ein vieldiskutierter bildungswissenschaftlicher Forschungsgegenstand […]. Nicht zuletzt aus diesen Gründen 
wird der Migrationshintergrund im vorliegenden Bericht thematisiert als eine wichtige Dimension der studenti-
schen Vielfalt.“ BMBF (2017) (Hrsg.). Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 
2016. 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt vom Deutschen Zentrum für Hochschul- 
und Wissenschaftsforschung: https://www.bmbf.de/pub/21._Sozialerhebung_2016_Hauptbericht.pdf : 31. 

Die Quellenangaben werden in diesem Unterkapitel in Klammern im Fließtext angegeben.  

27 Im Glossar zur 21. Sozialerhebung heißt es zur verwendeten definitorischen Grundlage des Migrationsbegriffes: 
„Gemäß der Definition des Statistischen Bundesamtes zählen zu den Menschen mit Migrationshintergrund alle 
Personen, die selbst oder deren Eltern oder Großeltern nach 1949 nach Deutschland zugewandert sind, ungeach-
tet ihrer gegenwärtigen Staatsangehörigkeit. Abweichend von dieser Definition wird der Migrationshintergrund 
in der 21. Sozialerhebung bestimmt durch Angaben der Studierenden zu ihrer eigenen Staatsangehörigkeit und 
der ihrer Eltern, auf welchem Wege sie bzw. ihre Eltern ggf. die deutsche Staatsangehörigkeit erlangt haben (per 
Geburt, als Spätaussiedler(innen) oder durch Einbürgerung) und ob die Studierenden und/oder ihre Eltern in 
Deutschland oder einem anderen Land geboren wurden.“ DZHW (2017). Glossar zum Hauptbericht: 
http://www.sozialerhebung.de/download/21/Soz21_glossar.pdf : 19.  
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„Fast die Hälfte der Studierenden mit Migrationshintergrund bzw. deren Eltern stammt aus ost-
europäischen Ländern (49%), jeweils ein Fünftel aus Westeuropa bzw. Asien (je 20%). Die vier 
Hauptherkunftsländer sind Polen, die Türkei (je 12%), die Russische Föderation (9%) und Ka-
sachstan (6%).“ (34) 

„Mit Blick auf die Zusammensetzung der Einnahmen aus den verschiedenen Finanzierungsquel-
len“ erhalten Studierende mit Migrationshintergrund 43% von ihren Eltern, 18% durch BAföG-
Leistungen, 27% aus eigenem Verdienst und 12% aus übrigen Quellen. Insgesamt 25% der Stu-
dierenden mit Migrationshintergrund erhalten BAföG. „Gegenüber 2012 ist der Finanzierungsan-
teil des BAföG bei den Studierenden mit Migrationshintergrund um vier Prozentpunkte gesun-
ken, was [auch] in ähnlichem Maße für die Studierenden ohne Migrationshintergrund gilt (-
5 Prozentpunkte).“ (35) 

 (35) 

*** 


